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Satzung des Kommunalen Seniorenbeirates der Hochschulstadt           

Schmalkalden 

Aufgrund der §§ 19 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kom-

munalordnung – ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl., 

S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415), 

sowie der §§ 3, 4 des Thüringer Gesetzes zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungs-

rechte von Senioren (ThürSenMitwBetG) vom 10.10.2019 hat der Stadtrat der Stadt Schmal-

kalden in seiner Sitzung vom 22.05.2023 folgende Satzung des Kommunalen Seniorenbeirates 

der Hochschulstadt Schmalkalden beschlossen: 

 

 

§ 1 

Gegenstand und Geltungsbereich der Satzung 

 

(1) Diese Satzung dient zur Regelung, der Organisation sowie des Verantwortungs- und Zu-

ständigkeitsbereiches des Kommunalen Seniorenbeirates der Hochschulstadt Schmalkal-

den. 

 

(2) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf das gesamte Stadtgebiet 

der Stadt Schmalkalden einschließlich der Ortsteile (folgend als Stadt Schmalkalden). 

 

 

§ 2 

Name und Funktion des Seniorenbeirates 

 

(1) In der Stadt Schmalkalden wird ein Beirat zur Stärkung der Mitwirkungsrechte der Seni-

oren am sozialen, kulturellen und politischen Leben gebildet.  

 

(2) Der Beirat erhält die Bezeichnung „Kommunaler Seniorenbeirat der Hochschulstadt 

Schmalkalden“ (folgend als Seniorenbeirat).  

 

(3) Der Seniorenbeirat ist ein Beirat des Stadtrates der Stadt Schmalkalden (folgend als Stadt-

rat). Er ist kein Ausschuss im Sinne des § 26 ThürKO. 

 

(4) Der Seniorenbeirat ist eine eigenständige, konfessionell, verbandspolitisch sowie partei-

politisch unabhängig arbeitende Interessenvertretung der Senioren in der Stadt Schmal-

kalden.  

 

(5) Der Seniorenbeirat vertritt die Senioren der Stadt Schmalkalden. Unter Senioren werden 

im Sinne dieser Satzung alle Personen verstanden, die das 60. Lebensjahr vollendet haben 

und in der Stadt Schmalkalden mit Hauptwohnung entsprechend dem Melderecht gemel-

det sind.  

 

 

§ 3 

Aufgaben des Seniorenbeirates 
 

(1) Der Seniorenbeirat hat gemäß § 3 Abs. 2 ThürSenMitwBetG folgende Aufgaben:  
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1.  Ansprechpartner für den in § 2 Abs. 5 genannten Personenkreis,  

2.  Beratung der Stadt Schmalkalden in den Senioren betreffenden Fragen,  

3.  Erarbeitung von Stellungnahmen und Empfehlungen und  

4.  Unterstützung des Erfahrungsaustauschs zwischen den Trägern der Seniorenarbeit.  

 

(2) Der Seniorenbeirat hat sich auf Wunsch des Stadtrates zu bestimmten Angelegenheiten 

schriftlich zu äußern. 

 

(3) Der Seniorenbeirat hat gemäß § 4 Abs. 1 ThürSenMitwBetG ein Vorschlagsrecht für den  

 Seniorenbeauftragten des Landkreises Schmalkalden-Meiningen.  

 

(4) Der Seniorenbeirat arbeitet mit dem Seniorenbeauftragten des Landkreises Schmalkal-

den-Meiningen vertrauensvoll zur Verwirklichung der Ziele des ThürSenMitwG zusam-

men. 

 

 

§ 4 

Stellung des Seniorenbeirates innerhalb der Verwaltung 

 

(1) Der Seniorenbeirat hat eine beratende Funktion gegenüber dem Stadtrat, seinen Aus-

schüssen, den Ortsteilräten und der Verwaltung. 

 

(2) Der Seniorenbeirat ist gemäß § 3 Abs. 2 ThürSenMitwBetG vor allen Entscheidungen der 

kommunalen Vertretung, die überwiegend Senioren betreffen, anzuhören.  

 

(3) Das Informationsrecht des Seniorenbeirates wird insbesondere dadurch gewährleistet, 

dass alle in öffentlicher Sitzung zu behandelnden Vorlagen des Stadtrates, seiner Aus-

schüsse und der Ortsteilräte, die überwiegend Senioren betreffen, durch den Bürgermeis-

ter rechtzeitig an den Beirat übersandt werden.  

 

(4) Fehlende Stellungnahmen des Seniorenbeirates hindern den Stadtrat bzw. seine Aus-

schüsse und die Ortsteilräte nicht an einer Beschlussfassung.  

 

(5) Unabhängig davon kann der Seniorenbeirat von sich aus Vorschläge, Anregungen, Stel-

lungnahmen und Gutachten abgeben, die auf Antrag in den zuständigen Gremien zu be-

handeln sind.  

 

(6) Vorschläge und Anregungen des Seniorenbeirates sollten möglichst von der Verwaltung 

innerhalb einer angemessenen Frist bearbeitet bzw. vom Stadtrat, den Ausschüssen und 

Ortsteilräten in ihrer nächsten Sitzung behandelt werden.  

 

(7) Der Seniorenbeirat soll einmal im Jahr im Rahmen einer öffentlichen Sitzung des Stadt-

rates oder seiner Ausschüsse Bericht über die Arbeit des Seniorenbeirates erstatten. 

 

 

§ 5 

Bundes- und Landesseniorenvertretung 

 

Der Seniorenbeirat vertritt die Senioren und deren Interessen gegenüber des Landesseniorenra-

tes Thüringen und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretungen e.V.. 
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§ 6 

Mitglieder und Wahl des Seniorenbeirates 

 

(1) Der Seniorenbeirat besteht aus 9 – in Worten: neun – stimmberechtigten Mitgliedern. 

 

(2) Die Mitglieder des Seniorenbeirates müssen Bürger der Stadt Schmalkalden gemäß § 10 

ThürKO sein und die Voraussetzungen für die Wählbarkeit nach § 12 des Thüringer Kom-

munalwahlgesetzes (ThürKWG) erfüllen.  

 

(3) Die Mitglieder des Seniorenbeirates werden auf Vorschlag durch den Stadtrat jeweils für 

die Dauer der Wahlperiode des Stadtrates gewählt. Sie bleiben darüber hinaus im Amt, 

bis ein neuer Seniorenbeirat gewählt ist. 

 

(4) Der Vorschlag muss schriftlich erfolgen und mindestens den Vornamen, den Nachnamen, 

die Anschrift sowie die Einwilligung des Vorgeschlagenen enthalten.  

 

(5) Vorschlagsberechtigt sind gemäß § 3 Abs. 1 ThürSenMitwBetG alle in der Stadt Schmal-

kalden tätigen Seniorenorganisationen. Darüber hinaus sind auch die Fraktionen des 

Stadtrates sowie Einwohner der Stadt Schmalkalden vorschlagsberechtigt. Vorgeschla-

gen werden können nur die Personen, welche die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 erfül-

len.  

 

(6) Seniorenorganisationen sind gemäß § 2 Abs. 2 ThürSenMitwBetG die in Thüringen täti-

gen Vereine, Verbände und Vereinigungen einschließlich der in der LIGA der Freien 

Wohlfahrtspflege vertretenen Organisationen, die gemäß ihrer Satzung die sozialen, kul-

turellen, gesundheitlichen, wirtschaftlichen, sportlichen und sonstigen Interessen der Se-

nioren wahrnehmen.  

 

(7) Die Wahl ist geheim. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Beiratsmitglieder 

zu wählen sind. Er kann jedem Bewerber aber nur eine Stimme geben.  

 

(8) Gewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge der höchsten Stimmenzahl.  

 

(9) Bei Stimmengleichheit für den/die letzten zu vergebenden Sitz/e im Seniorenbeirat er-

folgt eine Stichwahl. Abweichend von Abs. 7 findet die Wahl zwischen den von der Stim-

mengleichheit betroffenen Bewerbern statt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, 

wie verbliebene Sitze noch zu vergeben sind. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl 

entscheidet das Los.  

 

(10) Beim Ausscheiden eines Mitgliedes rückt der nächste, nicht berücksichtigte Bewerber 

mit den meisten Stimmen nach.  

 

 

§ 7  

Beginn und Ende der Mitgliedschaft sowie Abwahl 

 

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Seniorenbeirates beginnt mit der Wahl durch den Stadt-

rat. Sie endet mit der Wahl eines neuen Seniorenbeirates entsprechend § 6 Abs. 3.  
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(2) Darüber hinaus endet die Amtszeit eines Mitgliedes des Seniorenbeirates mit dem Verlust 

der Voraussetzungen gemäß § 6 Abs. 2, dem Tod oder durch die Niederlegung des Eh-

renamtes nach § 12 Abs. 2 ThürKO.  

(3) Mitglieder des Seniorenbeirates können abgewählt werden. Die Abwahl kann nur durch 

den Stadtrat und aus einem wichtigen Grund erfolgen. Ein wichtiger Grund liegt insbe-

sondere vor, wenn das Mitglied seine Pflichten grob verletzt oder sich als unwürdig er-

wiesen hat oder seine Tätigkeiten nicht mehr ordnungsgemäß ausüben kann; § 27 Abs. 2 

ThürKO gilt insoweit entsprechend. 

 

 

§ 8 

Konstituierende Sitzung des Seniorenbeirates 

 

(1) Die konstituierende Sitzung des Seniorenbeirates wird durch den Bürgermeister einberu-

fen und von diesem bis zur Wahl des Vorsitzenden geleitet.  

 

(2) Die konstituierende Sitzung soll innerhalb von einem Monat nach der Wahl der Mitglie-

der des Seniorenbeirates stattfinden.  

 

 

§ 9 

Vorstand des Seniorenbeirates 

 

(1) Der Vorstand des Seniorenbeirates setzt sich zusammen aus:  

1. dem Vorsitzenden,  

2. dem Stellvertreter und  

3. dem Schriftführer.  

 

(2) Die Wahl erfolgt durch die Mitglieder des Seniorenbeirates. 

 

(3) Die Wahl ist geheim. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie der Vorstand Mit-

glieder hat. Er kann jedem Bewerber aber nur eine Stimme geben.  

 

(4) Gewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge der höchsten Stimmenzahl.  

 

(5) Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl. Abweichend von Abs. 3 findet die Wahl 

zwischen den von der Stimmengleichheit betroffenen Bewerbern statt. Jeder Wahlberech-

tigte hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los.  

 

(6) Der Seniorenbeirat kann den Vorsitzenden nur abwählen, wenn er gleichzeitig mit der 

Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder einen Nachfolger wählt.  

 

(7) Beim Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes findet eine Neuwahl für die restliche Amts-

zeit statt.  

 

(8) Der Vorsitzende, bei seiner Verhinderung der Stellvertreter, vertritt den Seniorenbeirat 

gegenüber der Stadt Schmalkalden.  
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(9) Der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte des Seniorenbeirates, bereitet die Sitzun-

gen vor, beruft sie ein und leitet sie. Er kann zu den Sitzungen sachkundige Bürger hin-

zuziehen.  

 

 

§ 10 

Geschäftsordnung des Seniorenbeirates 

 

Der Seniorenbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

 

§ 11 

Öffentlichkeit der Sitzungen 

 

Die Sitzungen des Seniorenbeirates sind öffentlich. Die Sitzungstermine sind ortsüblich be-

kanntzumachen. 

 

 

§ 12 

Ehrenamt des Seniorenbeirates 

 

(1) Die Mitglieder des Seniorenbeirates arbeiten ehrenamtlich. 

 

(2) Die Mitglieder des Seniorenbeirates erhalten keine Aufwandsentschädigung in Form von 

Sitzungsgeld. Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit wird eine Wegstreckenentschä-

digung nach dem Thüringer Reisekostengesetz in der jeweils geltenden Fassung gezahlt. 

Die Dienstfahrzeuge der Stadt Schmalkalden können auf Antrag genutzt werden. 

 

(3) Die Mitglieder des Seniorenbeirates haben ihr Ehrenamt sorgfältig und gewissenhaft 

wahrzunehmen und über die bei der Ausübung des Ehrenamtes bekannt gewordenen An-

gelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Tatsachen, die offen-

kundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Im Übrigen gilt 

§ 12 Abs. 3 ThürKO entsprechend. 

 

 

§ 13 

Geschäftsstelle des Seniorenbeirates 

 

(1) Die Stadtverwaltung Schmalkalden ist die Geschäftsstelle für den Seniorenbeirat. 

 

(2) Die Stadt Schmalkalden stellt dem Seniorenbeirat eine geeignete Räumlichkeit für die 

Durchführung von Beratungen entgeltfrei zur Verfügung. 

 

(3) Die Stadt Schmalkalden veranlasst im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung die Ein-

richtung einer konkreten, die Angelegenheiten des Seniorenbeirates berücksichtigenden 

Haushaltsstelle. Die unter dieser Haushaltsposition eingeplanten finanziellen Mittel sind 

zweckgebunden für die Interessen der Senioren einzusetzen. Beabsichtigt der Senioren-

beirat, Änderungen in Bezug auf die Höhe und / oder den Verwendungszweck der zuge-

wiesenen Mittel vorzunehmen, so hat er dies bei der Stadt Schmalkalden schriftlich zu 

beantragen und zu begründen. 
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§ 14 

Gleichstellung 

 

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils in der weiblichen, männ-

lichen und diversen Form. 

 

 

 

§ 15 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Schmalkalden 

in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung des Seniorenbeirates der Stadt Schmalkalden vom 

19.03.2015 außer Kraft. 

 

 

Schmalkalden, den 22.08.2023 

 

Stadt Schmalkalden 

 

 
- Dienstsiegel -  

 

 

Kaminski 

Bürgermeister der  

Stadt Schmalkalden 

 

 

 
Beschluss und Genehmigungsvermerk: 

1. Der Stadtrat der Stadt Schmalkalden hat mit Beschluss vom 22.05.2023, Nr. 074/23S, 

die Satzung des Kommunalen Seniorenbeirates der Hochschulstadt Schmalkalden be-

schlossen. 

2. Das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen als Untere Rechtsaufsichtsbehörde hat die 

Satzung des Kommunalen Seniorenbeirates der Hochschulstadt Schmalkalden mit 

Schreiben vom 19.06.2023, Az: 13-1441-226/23-63, bestätigt.  

 

Hinweis zur öffentlichen Bekanntmachung: 

1. Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Schmalkalden, Nr. 9, erschienen am: 

16.09.2023 

2. Inkrafttreten am: 17.09.2023 

 

 

 


